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Die Arzneimittel der Komplementärmedizin sind bedroht

Sehr geehrte/r Frau/Herr ...,

der Wissenschaftspluralismus, die Pluralität sowie die Therapiefreiheit in der Medizin, das Prinzip der Subsidiarität und die Orientierung an den individuellen Bedürfnissen der Patienten/Versicherten auf der Basis einer hohen Qualität, des Nutzens und der Wirtschaftlichkeit sind die tragen Säulen eines freiheitlichen Gesundheitswesens. In diesem Kontext hat der Gesetzgeber die „Besonderen Therapierichtungen“ in das Sozialgesetzbuch V (SGB V) integriert.

Die im Bündnis Selbstbestimmung in der Medizin organisierten Patienten- und Therapeutenverbände fordern eine konsequente Fortsetzung dieses Integrationsprozesses. Dies gilt zunächst insbesondere für die komplementärmedizinischen Arzneimittel, die durch gesetzliche, bürokratische und finanzielle Regelungen mehr als gefährdet sind. Als sachlich nicht gerechtfertigt und oft überzogen ist zu beurteilen, dass die für die konventionelle Pharmakologie entwickelten – und dort auch sinnvollen – Richtlinien zu pharmazeutischer Sicherheit, Identität und Herstellungsqualität 1:1 auf homöopathisch hergestellte Arzneimittel übertragen werden. Durch die Einschränkungen immer neuer Bestimmungen wird der Aufwand für die Marktzulassung so hoch, dass diese Produkte wegen der negativen Kosten-Preis-Relation nicht mehr hergestellt werden können – mit der Folge einer existenziellen Gefährdung einer über Jahrzehnte gewachsenen mittelständischen Wirtschaftsstruktur. 

Patienten und Therapeuten beklagen nachdrücklich diese Entwicklung, von der vor allem chronisch Kranke betroffen sind und fordern deshalb:

· Uneingeschränkte Verfügbarkeit der vollen Produktvielfalt komplementärmedizinischer Arzneimittel in hoher Qualität – auf der Basis adäquater Zulassungs- Registrierungsvorschriften.
· Die positive Formulierung im § 2 Abs. 1 Satz 2 SGB V: Behandlungsmethoden, Arznei- und Heilmittel der besonderen Therapierichtungen sind eingeschlossen und nicht …… „nicht ausgeschlossen“.

· Mitwirkung von unabhängigen Experten der Komplementärmedizin mit Entscheidungskompetenz u.a. im Gemeinsamen Bundesausschuss und im Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen.
· Umwandlung der beratenden Funktion der Patientenvertreter im G-BA in eine mitbestimmende.

· Einrichtung eines Fonds zur Finanzierung von Innovationen im Gesundheitswesen für Zukunftsinvestitionsprogramme.

Für die Entwicklung neuer diagnostischer und therapeutischer Verfahren und deren Evaluation müssen Finanzmittel  bereitgestellt werden, um unabhängig von der Industrie z.B. Versorgungsforschung, Modelle nach den §§ 63 ff durchführen zu können.

Einem solchen Fonds (in der Rechtsform z.B. einer gemeinnützigen Stiftung) könnten auch übergreifende Kompetenzen für die Prävention zugeordnet werden. Die Finanzierung müsste über Steuermittel erfolgen.

74% aller Versicherten richten ihre Nachfrage auch auf komplementärmedizinische Leistungen. 
Tausende von Betroffenen des GKV-Systems, die Mitglieder der Verbände des Bündnis Selbstbestimmung in der Medizin sind, werden die konkrete Stellungnahme der Politik zu den hier nur beispielhaft genannten Forderungen in ihre Wahlentscheidung einbeziehen.

Wir bitten Sie sehr eindringlich, sich dafür einzusetzen, dass unser Gesundheitswesen die in Zukunft – im Sinne einer integrativen Individualmedizin – sich pluralistisch und freiheitlich entwickeln kann.

Wir möchten Sie freundlich auffordern, zu den vorgenannten Ausführungen konkret Stellung zu nehmen. Dasselbe erbitten wir für die  fünf Fragen der ebenfalls beigefügten Anlage.

Mit freundlichen Grüßen 

